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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1961

Norm

AußStrG §7

Geo §101 Abs1

GOG §89

Rechtssatz

Richtete der Rechtsmittelwerber den Rekurs an den Gerichtsvorsteher anstatt an das BG, wodurch er den Anschein

einer Aufsichtsbeschwerde erweckt, geht die verspätete Übergabe des Rekurses an die zuständige Gerichtsabteilung

zu seinen Lasten.
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